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VORWORT

Wolfgang Reimann vollendet am 13. 7. 2012, Manfred Bengel am 28. 10. 2012
sein 70. Lebensjahr. Ihnen beiden ist diese Festschrift gewidmet.

Wenn nicht einmalig, so ist es doch immerhin ungewöhnlich, dass zwei Juristen
in einer gemeinsamen Festschrift geehrt werden. Aber wann wäre dies je nahelie-
gender gewesen als hier? Lebenslauf und Lebensleistung der zu Ehrenden zeigen
zahlreiche Gemeinsamkeiten. Unterschiedliches sehen wir auch, nie aber Tren-
nendes.

Beide sind Kriegskinder, kamen 1942 zur Welt, der eine (Bengel) in Franken,
wo er, der Sesshaftere, aber nicht weniger Umtriebige, auch die meiste Zeit seines
Lebens verbrachte, der andere (Reimann) im oberschlesischen Industriegebiet mit
nur zu bald beginnenden unruhigen und unfreiwilligen „Wanderjahren“. Beide
studierten in der ersten Hälfte der 60-er Jahre, der schon undeutlich gärenden,
aber noch nicht offen rebellierenden Zeit, beide in Würzburg, Reimann auch in
Bonn und Lausanne. Beide machten 1966 das Erste und 1969 das Zweite Juristi-
sche Staatsexamen, mit Noten, die sich nur in der zweiten Stelle hinter dem
Komma unterschieden und deren alpines Niveau vor dem Komma der Kenner
leicht erschließen kann. Promoviert haben sie, jeweils summa cum laude, in gerin-
gem zeitlichen Abstand beim gleichen Doktorvater, bei Günther Küchenhoff,
einem Schlesier, früh zur Wissenschaft, aber erst spät, nach Jahren der Praxis, zur
Universität gekommen, heute noch in Erinnerung als Pionier des Weltraumrechts
und Rechtsphilosoph. Bengel schrieb über ein eher praxisnahes, aber doch dog-
matisch anspruchsvolles Thema: „Der privatrechtsgestaltende Verwaltungsakt“.
Reimann ging es philosophischer an, seine Doktorarbeit trägt den Titel „Mensch
und Recht in der Philosophie des Gottfried Wilhelm Leibniz“.

Nach Assistentenjahren bei Küchenhoff und dem Zweiten Staatsexamen traten
Bengel und Reimann zeitgleich in den Bayerischen Notardienst (1969). Die Ernen-
nung zum Notar erfolgte jeweils am 1. 10. 1972. Beide hatten zwei Notarstellen,
Bengel zunächst in Schweinfurt, ab 1987 in Fürth, Reimann zunächst in Roding,
ab 1987 in Passau. Beide beendeten ihre notarielle Tätigkeit am 31. 12. 2010.

Beide sind als Honorarprofessoren tätig, der eine (Bengel) seit 1993 an der
Universität Erlangen-Nürnberg, der andere (Reimann) seit 1994 an der Universi-
tät Regensburg. Wie überall, wo sie anpacken, zeichnet sich auch ihre akademi-
sche Lehre durch großes Engagement aus. Sie betreuen sogar Doktoranden, was
bei Honorarprofessoren ausgesprochen selten vorkommt. Ihre Verbindung zur
Wissenschaft kommt auch in zahlreichen gewichtigen Veröffentlichungen zum
Ausdruck, meist zu Themen des Erbrechts, der Vermögensnachfolge und des
Kostenrechts. Viele Veröffentlichungen erfolgen gemeinsam. Wer kennt nicht
den „Bengel/Reimann“ zu „Testament und Erbrecht“ (mittlerweile zusammen
mit J. Mayer in 5. Auflage herausgegeben), den „Bengel/Reimann“ als „Hand-
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VIII Vorwort

buch der Testamentsvollstreckung“ (mittlerweile in 4. Auflage) oder den „Korin-
tenberg/Lappe/Bengel/Reimann“ zur Kostenordnung? Bengel und Reimann
sind Mitherausgeber der „Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge“
(ZEV) seit ihrer Gründung im Jahre 1994. Beider wissenschaftliche und prakti-
sche Arbeitsschwerpunkte decken sich weitgehend: Es geht um Erbrecht, Unter-
nehmens- und Vermögensnachfolge, die angrenzenden Gebiete des Steuerrechts,
um Gesellschaftsverträge, Eheverträge und Vollmachten und um das Kostenrecht.

Während Reimann sich aus der aktiven notariellen Standespolitik weitgehend
heraushielt und sich in den letzen 15 Jahren verstärkt der Lehre und Wissenschaft
widmete, übernahm Bengel als Präsident langjährig die Verantwortung für die
Notarkasse AdöR, deren Ehrenpräsident er mittlerweile ist.

Schnittpunkte von Wissenschaft und Standespolitik gab es vor allem in der Kos-
tenrechtsreform und der für sie eingesetzten Kommission, die Reimann leitet.
Ohnehin waren und sind beide rechtspolitisch sehr aktiv. Bengel gehörte bis 2010
der Expertenkommission beim Bundesministerium der Justiz zur Reform des Erb-
rechts an, war bis 2011 Vorsitzender des Erbrechtsausschusses der Bundesnotar-
kammer, ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates des Deutschen Notarinstituts
(DNotI), Sektion Erbrecht, und Mitglied der Diätenkommission des Bayerischen
Landtages. Reimann war nicht nur Mitglied der Expertenkommission bei dem
Bundesministerium der Justiz zu Fragen der Form der Notarkosten und der Kos-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und ist noch Vorsitzender des Kostenrechtsaus-
schusses der Bundesnotarkammer, er arbeitet auch engagiert bei der Deutschen
Stiftung für internationalrechtliche Zusammenarbeit e.V. (IRZ) in Bonn mit. Es
kann passieren, dass er zur ZEV-Jahrestagung in München oder Berlin direkt aus
einem der Nachfolgestaaten der UdSSR anreist, wo er in einem Vortrag seinen
reichen Erfahrungsschatz weitergegeben hat. Bengel und Reimann sind beide als
Berater und Organmitglieder bei gemeinnützigen Stiftungen tätig.

Unser Bild eines Freundespaares, das zugleich ein Arbeits- und Forschungsteam
ist, bliebe unvollständig, wenn wir es nicht um die private Seite ergänzen würden.
Jeder ist in erster und einziger Ehe verheiratet. Jeder hat drei Kinder, Bengel
einen Sohn und zwei Töchter, Reimann drei Töchter. Beide sind Angehörige
der Katholischen Studentenverbindung Rheno-Frankonia (KV) zu Würzburg.
Die Interessen Beider gehen weit über den beruflichen Bereich hinaus. Beide sind
an den schönen Künsten interessiert, Bengel mehr an der Musik, Reimann eher
an Dichtung und bildender Kunst. Beide sind Freunde der lateinischen Sprache,
Seneca ist stets in eines jeden Urlaubsgepäck. Auch der gemeinsam ausgeübte
Sport kommt nicht zu kurz. So segeln sie seit Jahrzehnten auf einem kleineren
Boot im westlichen und östlichen Mittelmeer, aber auch in der Karibik, begeben
sich also in „gemeinsame Gefahr“ und realisieren damit einen Begriff, der dem
Juristen aus der großen Haverei, aber auch aus der Testamentspraxis vertraut ist.

Bengel und Reimann sind, man darf es ohne Übertreibung sagen, ideale Reprä-
sentanten der deutschen Rechtskultur. Worin liegt das Besondere dieser Rechts-
kultur? Es liegt in der engen Verbindung von Theorie und Praxis. Worin zeigt
sich diese enge Verbindung? Praktiker nehmen durch Veröffentlichungen am wis-
senschaftlichen Diskurs teil. Führende Praktiker lehren als Honorarprofessoren an
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IXVorwort

allen juristischen Fakultäten. Die besten Universitätsabsolventen promovieren
nach wie vor, obwohl und auch wenn sie später überwiegend in die Praxis gehen.
Nirgendwo ist das Fortbildungswesen so vielfältig und reich entwickelt wie hier.
Professoren und Praktiker halten Vorträge auf Fortbildungsveranstaltungen und
Fachtagungen. Lehrbücher, jedenfalls größere, und wissenschaftliche Monogra-
phien, werden, wenn sie von den obersten Gerichten noch nicht entschiedene
Streitfragen behandeln, auch von den oberen Gerichten zitiert, von Anwälten
in ihrer Strategie und ihrer Rechtsverfolgung beachtet, von Vorsorge treibenden
Notaren in ihre Konzepte integriert. Praktiker nehmen am Ersten Staatsexamen
teil, dem Examen, das die Universitätsausbildung abschließt.

So wie Theorie die Erfahrungen der Praxis nicht ungestraft missachtet, so ist
wahre Praxis ohne Theorie nicht denkbar. Das Streben nach Theorie ist nicht
etwa Sache des Geschmacks, als ob man als Praktiker die Wahl hätte, ohne oder
mit Theorie zu leben, als ob man ganz gut auch ohne Theorie auskommen
könnte und Theorie nur der funktionslose Zeitvertreib des unterbeschäftigten und
nicht wirklich erfolgreichen Praktikers wäre. Seit Jahrhunderten hört man den
Satz „Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis“. Kant
hat ihm einen großen Aufsatz gewidmet. In dem Satz spricht sich einerseits die
naive und insofern harmlose Unwissenheit dessen aus, der seine Theorielosigkeit
durch die angebliche Überflüssigkeit der Theorie zu bemänteln sucht und sich
ihrer wenigstens untergründig noch schämt. Andererseits, und das ist die schlim-
mere Variante, macht sich in dem Satz eine Anmaßung geltend, die Regeln und
Prinzipien der praktischen Vernunft unter Berufung auf Erfahrung, genauer: des
Anmaßenden höchst subjektive Erfahrung, für wertlos zu erklären, ein, um mit
Kant zu sprechen, „Weisheitsdünkel, mit Maulwurfsaugen, die auf die letztere
(gemeint ist die Erfahrung, K.M.) geheftet sind, weiter und sicherer sehen zu
können, als mit Augen, welche einem Wesen zu Teil geworden, das aufrecht zu
stehen und den Himmel anzuschauen gemacht war“. Verhängnisvoll und Schaden
stiftend ist eine solche Haltung namentlich, wenn sie moralische oder Rechts-
pflichten betrifft. Noch einmal Kant: „Denn hier ist es um den Kanon der Ver-
nunft (im Praktischen) zu tun, wo der Wert der Praxis gänzlich auf ihrer Angemes-
senheit zu der ihr unterlegten Theorie beruht, und alles verloren ist, wenn die
empirischen und daher zufälligen Bedingungen der Ausführung des Gesetzes zu
Bedingungen des Gesetzes selbst gemacht, und so eine Praxis, welche auf einem
nach bisheriger Erfahrung wahrscheinlichen Ausgang berechnet ist, die für sich
selbst bestehende Theorie zu meistern berechtigt wird“.

Der wahre Praktiker wird aus einem Unbehagen an Theorie nicht auf Überflüs-
sigkeit oder gar Gefährlichkeit von Theorie als solcher schließen, sondern auf ein
Zuwenig an Theorie oder auf die Verbesserungsfähigkeit von vorhandener Theo-
rie. Er geht daher den für ihn notwendigen Schritt, seine Praxis dadurch zu ver-
bessern, dass er sich an der Schaffung von Theorie beteiligt. Und gewiss gibt es
gerade in anwendungsbezogenen Wissenschaften wie der Jurisprudenz Gebiete,
in denen die Schaffung von Theorie sich auf die Erfahrungen und Versuche der
Praxis geradezu notwendig angewiesen sieht. Aber selbst nur auf sie den theore-
tisch tätigen Praktiker zu beschränken, besteht weder Anlass noch Grund: Auch
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wo die Erfahrungen der Praxis nichts beweisen, in den Regionen der reinen
Theorie (wo es um Wertungen, logische und systematische Ableitungen u.s.w.
geht), zählt die Stimme der Praktikers, nur dass dieser dann eben nicht auch als
Praktiker, sondern als reiner Theoretiker spricht, in dessen Rolle zu schlüpfen
jedem Fachmann freisteht, wer immer er auch sei, wo immer er auch arbeite.

So ist zuletzt vielleicht gerade dies die für uns entscheidende Gemeinsamkeit der
beiden Jubilare: ihre stete Bereitschaft zur kritischen Reflexion ihres praktischen
Handelns durch Verfertigung von Theorie. Hierin sind sie ein bleibendes Vorbild.

Peter Lichtenberger, der langjährige 1. Vorsitzende des Bayerisch-Pfälzischen
Notarvereins, hat Bengel und Reimann einmal mit Castor und Pollux verglichen,
dem unzertrennlichen Brüder- und Freundespaar der klassischen Mythologie,
Namensgebern des hell leuchtenden Sternenpaars in Wintersternbild der Zwil-
linge, Helfern der Schifffahrt in Kurszweifel und Seenot, auf schnellem Roß den
Kämpfern in der Schlacht zu Hilfe eilend. Lichtenberger ließ offen, wen von den
beiden er als Castor sah, wen als Pollux. Unwichtig ist die Frage nicht, denn der
eine war Halbgott, der andere ein Sterblicher. Am Ende aber wurde selbst dieser
Unterschied belanglos, als Pollux aus Trauer um den getöteten Bruder auf seine
Untersterblichkeit verzichtete, um bis zu seinem eigenen Tod mit dem Bruder
zusammen zu sein, einen Tag im Hades, dem Reich der Toten, einen Tag im
Olymp bei den unsterblichen Göttern.

Prof. Dr. Karlheinz Muscheler, Bochum

im April 2012
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